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1§. Die polnische Konstitution vom 5. Mai 1791. 4W *
Volumina legum Bö. IX (Krafau 1889) S. 220ff.

I. * Die herrschende Religion. Die römisch-katholische Religion ist die herr¬
schende. Die Ausübung der anderen Bekenntnisse wird zugelassen.

II. Die Schlachta. 3n ehrendem Gedächtnis an unsere1 vorfahren,
die unsere Freiheit begründet haben, sichern wir dem Schlachzizenstand
alle Privilegien. ^reibeiten und Vorrechte im privaten und öffentlichen
Leben auf das feierlichste zu, vor allem die Hechte, Statuten und Privi¬
legien, die diesem Stande von den polnischen Königen (folgen die Ha¬
men) echt und recht gegeben sind; sie alle bestätigen wir, sichern sie
ihnen zu und erklären sie als unantastbar. Die Würde des polnischen
Adels erkennen wir als gleichgestellt allen Stufen des Rdels, die ander¬
wärts gebräuchlich sind. Die persönliche Freiheit und die Rechte an
Grund- und beweglichem (Eigentum, wie sie jeder seit jeher besaß, wollen
wir heilig und unberührt bewahrt wissen, und erhalten sie, indem wir
am feierlichsten geloben, daß wir gegen Niemands Freiheit eine Abände¬
rung zulassen werden, vielmehr wird die Staatsgewalt und die von ihr
eingesetzte Regierung gar keine Ansprüche unter dem Hinweis auf könig¬
liche Rechte oder unter anderen vorwänden auf die grundherrlichen
Güter, sei es auf Teile oder auf ganze, machen.

* 3m folgenden werden diese Versicherungen nochmals feierlich wieder¬
holt, und die Schlachta wird als die wichtigste Stütze der Freiheit und der vor¬
liegenden Konstitution erklärt.

III. * Stabiler und Bürger. Die schon am 1. April 1791 über die könig¬
lichen Freistädte in Polen gefaßten Beschlüsse werden als Teil der Konstitution
erklärt.2 Diese gewähren den königlichen Städten eine Anzahl Rechte, auch
die Möglichkeit einer sehr beschränkten Vertretung am Reichstag. Alle grund-
herrlichen Städte bleiben aber von diesen^ immerhin anerkennenswerten Be¬
schlüssen ausgeschlossen, um in die Rechte des Adels nicht einzugreifen.

IV. Die Bauern. Den Bauernstand, aus dessen Hand die vollste
Quelle der Reichtümer des Landes quillt, der der zahlreichste Teil des
Volkes und daher auch die wichtigste Kraft des Landes ist, nehmen wir
nach dem Gebote der Gerechtigkeit, der Menschlichkeit und der christlichen
Pflicht, ebenso im eigenen wohlverstandenen Interesse in den Schutz des
Rechtes und der Regierung.

* Rach dieser vielversprechenden (Einleitung wird den Bauern aber gor
nichts zugesichert, als daß sie mit den (Brundherren Verträge über ihre Lei¬
stungen und Pflichten abschließen können, die dann beide Teile beobachten
müssen. Irgendwelche Vorschrift über diese Verträge, die höhe der zulässigen

1 Schon diese Bemerkung beweist, daß als Vollbürger eigentlich nur die
Adeligen gelten. Die ganze Konstitution ist in Wirklichkeit keine moderne frei¬
heitliche Verfassung, und einem herrschenden Adel steht das nur aus Rotwendig¬
keitsgründen einigermaßen anerkannte Bürgertum und ein auch für die Zukunft
entrechteter Bauernstand gegenüber. Bekanntlich hat die Verfassung infolge der
rasch folgenden zweiten und dritten Teilung Polens keinen Einfluß geübt.

2 Dieses Gesetz ist gedruckt in den Volumina legum IX S. 215 ff.


